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Kapitel 1

Einleitung

A. Anlass der Arbeit

„Unterhalt – Muss denn alles so verwickelt und unübersichtlich sein?“1 titelte 
2020 das Editorial einer deutschen Familienrechtszeitschrift. Möchte ein Unter-
haltsgläubiger seinen Anspruch durchsetzen, sieht er sich einer höchstkomplexen 
Rechtsmaterie ausgesetzt.2 Dabei dient der Unterhalt zu Versorgungszwecken 
und ist für den Bedürftigen häufig von elementarer Bedeutung. Abhilfe schaffen 
können Unterhaltsvereinbarungen. Einvernehmliche Regelungen sorgen für bei-
de Seiten für Rechtsklarheit und Planbarkeit und können langwierige und teure 
Rechtsstreitigkeiten vermeiden.3

Wer eine Unterhaltsvereinbarung aus Gründen der Rechtssicherheit schließt, 
kann im international-privatrechtlichen Kontext jedoch schnell „in eine Falle 
tappen“. Das Internationale Unterhaltsrecht steht dem materiellen Unterhalts-
recht an Komplexität in nichts nach. Angesichts der zahlreichen Rechtsquellen 
wird es in der Fachwelt als „Labyrinth“,4 „vermintes Gelände“,5 „Dickicht“6 
oder „Dschungel“7 bezeichnet.8 Für die Parteien einer Unterhaltsvereinbarung 

1 Finger, FuR 2020, 445.
2 Vgl. nur BR-Drucks. 358/1/15, 3; Borth, FamRZ 2015, 1154, 1156; Brudermüller, FamRZ 

1995, 1033; Wendl/Dose/Dose, Unterhaltsrecht, Vorwort zur 10.  Aufl.; Schürmann, FamRZ 
2017, 442.

3 Die Rechtssicherheit ist indes unvollkommen, da Unterhaltsvereinbarungen im Bereich 
der gesetzlichen Unterhaltsansprüche Grenzen gesetzt sind. So konstatiert etwa Dahm für den 
praktisch bedeutsamen Fall der Ehevereinbarungen, dass auf deren Bestand ohnehin nicht zu 
vertrauen sei, vgl. Dahm, Anfechtung des Ehevertrages, 1. Zur Zulässigkeit von Unterhaltsver-
einbarungen bezüglich gesetzlicher Ansprüche vgl. Kap.  2 E. I. (S.  64 ff.), zur Inhalts- und Aus-
übungskontrolle von Eheverträgen Kap.  2 E. I. 2. b) bb) (S.  66 ff.).

4 Garau Sobrino, ZVglRWiss 117 (2018), 24, 44; Henrich, FamRZ 2015, 1761; Lehmann, 
GPR 2014, 342, 343.

5 Henrich, FamRZ 2015, 1761.
6 Dörner, FS Yamauchi (2006), 83.
7 Bartl, Die neuen Rechtsinstrumente, 89; Mankowski, IPRax 2000, 188, 189.
8 Dazu passt, dass eine in Wissenschaft und Praxis durchgeführte Studie mittels eines Fra-

gebogens ergab, dass 42 % der befragten Experten des Familien- und Erbrechts nicht mit der 
EuUntVO und sogar 59 % nicht mit dem HUP vertraut sind; nur 10 % bzw. 9 % der Befragten 
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stellt sich jedoch zunächst ein ganz anderes Problem: Ungewiss ist, ob sie dieses 
Areal überhaupt betreten dürfen. Inwieweit Unterhaltsvereinbarungen den unter-
haltsrechtlichen Regelungswerken unterfallen, ist seit Jahrzehnten ungeklärt. In 
der juristischen Fachliteratur finden sich zwar zahlreiche kurze Stellungnah-
men;9 eine tiefergehende Untersuchung ist bislang aber, soweit ersichtlich, nicht 
erfolgt.10 Diese Arbeit möchte eine Basis für künftige Fachdiskussionen bieten, 
indem sie die Anwendbarkeit zweier zentraler Regelungswerke, der Europäi-
schen Unterhaltsverordnung (EuUntVO)11 und des Haager Unterhaltsprotokolls 
(HUP)12, auf Unterhaltsvereinbarungen untersucht.

B. Untersuchungsgegenstand

Untersuchungsgegenstand der Arbeit sind materiell-rechtliche Unterhaltsverein-
barungen, in denen sich der Versprechende zu einer Unterhaltsleistung an den 
Versprechensempfänger oder einen Dritten verpflichtet, oder in denen eine nach 
dem Unterhaltsstatut bestehende gesetzliche Unterhaltspflicht modifiziert wird. 
Besonderheiten, die sich daraus ergeben, dass eine Unterhaltsvereinbarung im 
Wege eines Prozessvergleichs oder in einer vollstreckbaren Urkunde geschlos-
sen wird, werden nicht erörtert.

verfügen über mindestens gute Kenntnisse, vgl. Lobach/Rapp, FamRZ 2020, 83 ff. Ein optimis-
tischeres Fazit zieht dagegen Hau, ZVglRWiss 115 (2016), 672, 690.

9 Vgl. etwa Rauscher/Andrae, Art.  1 HUntStProt Rn.  8 f.; Andrae, Int. FamR, §  10 Rn.  24; 
Rauscher/Andrae, Art.  1 EG-UntVO Rn.  31; Weller/Bittmann, Europ. Kollisionsrecht, Rn.  498; 
Gebauer/Wiedmann/Bittmann, Kap.  42 Art.  1 EuUnthVO Rn.  14; Eschenbruch/Schürmann/
Menne/Dörner, Unterhaltsprozess, Kap.  6 Rn.  365; HK-ZPO/Dörner, Art.  1 EuUnthVO Rn.  4; 
Finger, FuR 2020, 515, 516; Finger, FuR 2011, 254, 258; Fasching/Konecny/Fucik, Art.  1 Eu-
UVO Rn.  3; Geimer/Schütze/Geimer/Garber, Art.  1 EuUnthVO Rn.  2; NK-BGB/Gruber, 
Art.  1 HUP Rn.  12 ff.; Gruber, IPRax 2011, 559, 560; Hausmann, Int. und Europ. FamR, C. 
Rn.  57, 552; Junker, IPR, §  19 Rn.  5; MüKoFamFG/Lipp, Art.  1 EG-UntVO Rn.  23 ff.; Magnus, 
FS Kühne (2009), 779, 791 f.; Staudinger/Mankowski, Art.  1 HUP Rn.  88 ff.; Geimer/Schütze/
Hau/Reuß, IRV, B Vor I 41 Art.  1 Rn.  27; MüKoBGB/Staudinger, Art.  1 HUP Rn.  35 f.; Erman/
Stürner, Art.  1 UnthProt Rn.  5; BeckOGK/Wurmnest, Art.  1 EU-UnterhaltsVO Rn.  78 ff.; Beck-
OGK/Yassari, Art.  1 HUP 2007 Rn.  39 f.

10 So fordert etwa Hausmann eine Klärung der Frage durch Wissenschaft und Rechtspre-
chung, ob Klagen aus Verträgen, die Unterhaltsansprüche konstitutiv begründen, trotz Geltung 
der EuUntVO nur nach den Vorschriften der Brüssel Ia-VO erhoben werden können, vgl. 
Hausmann, Int. und Europ. FamR, C. Rn.  57.

11 Verordnung (EG) Nr.  4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, 
das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zu-
sammenarbeit in Unterhaltssachen, ABl. 2009 L 7, S.  1.

12 Haager Protokoll vom 23. November 2007 über das auf Unterhaltspflichten anzuwenden-
de Recht, ABl. 2009 L 331, S.  19.
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Mit dem Begriff der „Unterhaltsvereinbarung“ meint diese Arbeit mehrseitige 
Rechtsgeschäfte, d. h. Unterhaltsverträge. Dementsprechend werden die Begriffe 
„Unterhaltsvereinbarung“ und „Unterhaltsvertrag“ als Synonyme verwendet. 
Nicht erfasst sind einseitige Rechtsgeschäfte, wie beispielsweise die Begrün-
dung von Unterhaltspflichten durch ein Stiftungsgeschäft (§§  80 ff. BGB) oder 
durch letztwillige Verfügung, ohne dass der Verfügende seinerseits eine Leistung 
erhält.13 

Jenseits dieser Einschränkungen wird ein weites Verständnis von Unterhalts-
vereinbarungen zugrundegelegt. Erfasst sind sowohl Vereinbarungen, die sich 
auf gesetzliche Unterhaltsansprüche beziehen, als auch solche, die originär ver-
tragliche Ansprüche schaffen. Letztere werden häufig auch als Alimentationsver-
träge bezeichnet.14 Die genaue Bestimmung der Begriffe „Unterhalt“ und „Un-
terhaltsvereinbarung“ bedarf einer näheren Untersuchung und ist deshalb dem 
Hauptteil vorbehalten.15

Die Arbeit behandelt Unterhaltsvereinbarungen im deutschen Privatrecht ein-
schließlich des Verfahrensrechts sowie im internationalen Privat- und Zivilver-
fahrensrecht. Bezüge zu anderen Rechtsgebieten, insbesondere zum Sozial- und 
Steuerrecht, können nur sehr vereinzelt dargestellt werden. Der Fokus der Unter-
suchung liegt auf Unterhaltsvereinbarungen, die innerhalb einer Familienbezie-
hung geschlossen werden. Diese Eingrenzung ist für die Abgrenzung von inter-
nationalem Unterhalts- und Vertragsrecht von Bedeutung. Eine Erörterung des 
Familienbegriffs erfolgt daher im internationalverfahrens- und kollisionsrechtli-
chen Teil der Arbeit.16

C. Ziel und Gang der Untersuchung

Im Zentrum der Arbeit steht die These, dass Unterhaltsvereinbarungen in Fami-
lienbeziehungen der EuUntVO und dem HUP unabhängig davon unterfallen, ob 
sie sich auf gesetzliche Unterhaltsansprüche beziehen oder originär vertragliche 
Unterhaltsansprüche schaffen. Eine Differenzierung nach dem Rechtsgrund des 
Anspruchs führt zwar im deutschen Sach- und Verfahrensrecht zu sachdienli-
chen Ergebnissen, erweist sich im internationalen Kontext aber als nicht prakti-
kabel.

13 Dagegen sind sog. „entgeltliche Erbverträge“ Gegenstand der Arbeit, vgl. Kap.  2 D. II. 3 
(S.  43 f.).

14 Vgl. NK-BGB/Gruber, Art.  1 HUP Rn.  14; Hausmann/Odersky/Hausmann, IPR in der 
Notar- und Gestaltungspraxis, §  10 Rn.  150; BeckOGK/Yassari, Art.  1 HUP 2007 Rn.  40.

15 Vgl. Kap.  2 B. (S.  17 ff.).
16 Vgl. Kap.  3 C. II. (S.  164 ff.).



4 Kapitel 1: Einleitung

Die Untersuchung zerfällt im Hauptteil in zwei große Kapitel. Kapitel 2 gibt 
einen Überblick über die Behandlung von Unterhaltsvereinbarungen im deut-
schen Sach- und Verfahrensrecht. Damit werden zwei Ziele verfolgt: Erstens 
können durch die zusammenhängende Darstellung verschiedener Arten von Un-
terhaltsvereinbarungen Problemfelder aufgedeckt und erörtert werden, die bis-
lang wenig Beachtung gefunden haben. Insoweit hat Kapitel 2 eine eigenständi-
ge Bedeutung. Zweitens ist es als Hinführung zu Kapitel 3 zu begreifen, in dem 
die untersuchten Unterhaltsvereinbarungen in einen internationalen Kontext ein-
gebettet werden.

In Kapitel 2 beginnt die Untersuchung mit einer knappen Darstellung der ge-
setzlichen Unterhaltsansprüche (A.). Auf dieser Basis werden die Begriffe „Un-
terhalt“ und „Unterhaltsvereinbarung“ definiert (B.) und die möglichen Zwecke 
von Unterhaltsvereinbarungen herausgearbeitet (C.). Sodann werden die ver-
schiedenen Arten von Unterhaltsvereinbarungen dargestellt, die sich auf gesetz-
liche Unterhaltsansprüche beziehen, und die wichtigsten Vertragsgestaltungen 
zur Begründung originär vertraglicher Unterhaltsansprüche skizziert (D.). Einen 
Schwerpunkt bildet hier aufgrund ihrer rechtspraktischen Relevanz die Erörte-
rung kulturell veranlasster Vereinbarungen anlässlich der Eheschließung (Braut-
gabe, Ketubbah) sowie konkludenter Unterhaltsvereinbarungen in der nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft und im Kontext der Fortpflanzungsmedizin (hetero-
loge Insemination, Leihmutterschaft). Der nächste Abschnitt widmet sich der 
Zulässigkeit von Unterhaltsvereinbarungen (E.): Besonderes Augenmerk gilt 
dort der Untersuchung der Formbedürftigkeit von Unterhaltsvereinbarungen mit 
Bezug zu gesetzlichen Unterhaltspflichten, da hinsichtlich der verschiedenen Ar-
ten von Vereinbarungen erhebliche Unterschiede bestehen. Es stellt sich die Fra-
ge, ob insoweit de lege ferenda gesetzgeberischer Handlungsbedarf zur Verein-
heitlichung der Formerfordernisse besteht. Unterhaltsbeziehungen sind häufig 
Dauerrechtsverhältnisse. Von großer praktischer Relevanz sind daher die ver-
traglichen und gesetzlichen Anpassungsmöglichkeiten von Unterhaltsvereinba-
rungen an veränderte Umstände, die überblicksartig vorgestellt werden (F.). Ka-
pitel 2 endet mit einer verfahrensrechtlichen Einordnung der untersuchten Unter-
haltsvereinbarungen (G.). Insoweit ist zu unterscheiden zwischen der allgemeinen 
zivilgerichtlichen und der familiengerichtlichen Zuständigkeit, die eine weitere 
Ausdifferenzierung in Unterhaltssachen, sonstige Familiensachen und Le-
benspartnerschaftssachen vorsieht.

Kapitel 3 analysiert, wie Unterhaltsvereinbarungen im internationalen Privat- 
und Zivilverfahrensrecht einzuordnen sind. Im Wesentlichen bestehen zwei 
Möglichkeiten: die Anwendung der unterhaltsrechtlichen oder der vertragsrecht-
lichen Regelwerke. Um die Ausführungen übersichtlich zu halten, beschränkt 
sich die Untersuchung auf die EuUntVO und das HUP in unterhaltsrechtlicher 
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Hinsicht sowie die Brüssel Ia-VO17 und die Rom I-VO18 in vertragsrechtlicher 
Hinsicht. 

Bevor auf die Abgrenzungsproblematik näher eingegangen wird, werden nach 
einem kurzen Überblick (A.) die wesentlichen Unterschiede herausgearbeitet, 
welche die jeweilige Einordnung als unterhalts- oder vertragsrechtlich hinsicht-
lich der Behandlung von Unterhaltsvereinbarungen mit sich bringt (B.). Dies 
dient nicht nur zum Verständnis der weiteren Untersuchung und zur Verdeutli-
chung der Relevanz der Forschungsfrage, sondern liefert darüber hinaus Anre-
gungen für die teleologische Analyse de lege lata sowie für Reformvorschläge. 
Aufgrund der Bereichsausnahmen für familienrechtliche Unterhaltspflichten in 
Art.  1 Abs.  2 lit.  e Brüssel Ia-VO und Art.  1 Abs.  2 lit.  b Rom I-VO, aus denen 
sich der Vorrang der EuUntVO entnehmen lässt, wird im Anschluss der sachliche 
Anwendungsbereich der EuUntVO eingegrenzt (C.). Zu erörtern ist zunächst, 
welche Familienbeziehungen erfasst sind und welcher Unterhaltsbegriff der Ver-
ordnung zugrunde liegt. Zudem zählt zur Umschreibung des sachlichen Anwen-
dungsbereichs der EuUntVO auch die Einordnung von Unterhaltsvereinbarun-
gen. Insoweit gibt es drei Lösungsansätze: (1) Unterhaltsvereinbarungen könn-
ten gänzlich der EuUntVO unterstellt werden, (2) sie könnten gänzlich von ihr 
ausgenommen werden, oder (3) es wird mit der deutschsprachigen herrschenden 
Lehre danach differenziert, ob die Vereinbarung sich auf gesetzliche Unterhalts-
ansprüche bezieht oder nicht. Die letztgenannte Möglichkeit führt aufgrund ihrer 
Komplexität zu zahlreichen Folgefragen, die herausgearbeitet werden, bevor 
hinsichtlich der Behandlung von Unterhaltsvereinbarungen eine abschließende 
Bewertung erfolgt. Anhand der gefundenen Ergebnisse werden die in Kapitel 2 
dargestellten Unterhaltsvereinbarungen den für sie passenden Verordnungen zu-
geordnet (D.). Sodann erfolgt ein Regelungsvorschlag, der bezweckt, bei der 
Bestimmung des anwendbaren Rechts im Anwendungsbereich der EuUntVO die 
beiderseitigen Parteiinteressen stärker zu berücksichtigen (E.). 

Die Untersuchung schließt mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Er-
gebnisse (Kapitel 4).

17 Verordnung (EU) Nr.  1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. L 351, S.  1.

18 Verordnung (EG) Nr.  593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, ABl. L 177, S.  6, ber. 
gem. ABl. L 309, S.  87.




